
Anlage 1 

1. Rekommunalisierung „Eigentumsmodell mit funktioneller Privatisierung“ 

Wasser-Kunden 

Kommunaler 

Eigenbetrieb 

. 

Bisheriger 

Wasserversorger 

Veräußerung der  
Wasser-Sachanlagen 

Dienstleistungsvertrag bzw. 
Betriebsführungsvertrag mit  
der Verpflichtung, im Interesse 
der Stadt die Geschäfte zu führen 

Gebührenbescheid 

Bestimmung des Verkehrswerts der Anlagen als Übernahmepreis und als Grundlage der Gebührenkalkulation. 
Sicherung der Zuständigkeit des Eigenbetriebs bei wesentlichen strategischen Entscheidungen. 

Probleme: 

. 

Wasserlieferant 


